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RReecchhttlliicchhee  SSttrruukkttuurreenn  ddeerr  AAuussbbiilldduunngg  iinn  ddeerr  AAlltteennppfflleeggee  
auf der Grundlage des Altenpflegegesetzes 

 
 
 
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                
                     
 

1 Finanzierung der Schulkosten aufgrund von Regelungen auf Länderebene. 
2 Finanzierung der Kosten der Ausbildungsvergütung: 
  Berücksichtigung der Kosten in den Pflegesätzen bzw. in den Entgelten für Leistungen. 
3 Der Ausbildungsvertrag bedarf der Zustimmung der Altenpflegeschule, wenn der Träger der praktischen Ausbildung zwar selbst keine Altenpflegeschule betreibt, aber mit einer Altenpflegeschule einen      
  Vertrag über die Durchführung praktischer Ausbildungen abgeschlossen hat. 

 
Altenpflegeschule1 

Gesamtverantwortung für die 
Ausbildung 

 

Träger der praktischen 
Ausbildung 

 

- Heim, stationäre Pflegeeinrichtung 
oder ambulanter Dienst, der/die eine 
staatlich anerkannte 
Altenpflegeschule betreibt oder mit 
einer Altenpflegeschule einen 
Vertrag über die Durchführung 
praktischer Ausbildungen 
geschlossen hat 
 

- Verpflichtung zur Zahlung von 
Ausbildungsvergütung2 

 

Weitere Ausbildungsstätten, z.B.: 
 

- Heim, stationäre Pflegeeinrichtung 
- ambulanter Dienst 
- psychiatrische Kliniken mit 

gerontopsychiatrischer Abteilung 
oder andere Einrichtungen der 
gemeindenahen Psychiatrie 

- Allgemeinkrankenhäuser mit 
geriatrischer Fachabteilung 

- geriatrische 
Rehabilitationseinrichtungen 

- Einrichtungen der offenen Altenhilfe 

Schulverhältnis / 
Schulvertrag 

Schülerin/ 
Schüler 

Prüfungsausschuss 
Durchführung der staatlichen Prüfung 

Zuständige Behörde 
Erteilung der Erlaubnis zur Führung 

der Berufsbezeichnung nach 
bestandener Prüfung 

Kooperation 

Ausbildungsvertrag3 
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